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Informationspflicht zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach  

Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 

 

Diese Informationen dienen der Transparenz, wie Ihr Kommunales Jobcenter mit personenbezogenen Daten seiner Kun-

dinnen und Kunden (Privatpersonen und Unternehmen) umgeht. Der Schutz personenbezogener Daten genießt einen 

sehr hohen Stellenwert, daher erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit den gesetzlichen Best-

immungen, insbesondere mit den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO), des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Sozialgesetzbücher. 

 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

 

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen  

Die Landrätin 

 

Obertshäuser Platz 1 

98617 Meiningen 

 

Fachbereich Arbeit – Kommunales Jobcenter 

Telefon: 03693 / 485-8540 

Fax:        03693 / 485-8580 

E-Mail:   jobcenter@lra-sm.de  

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen 

Datenschutzbeauftragter Herr Graibel 

Adresse: siehe Verantwortlicher 

E-Mail:   datenschutz@lra-sm.de 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverar-

beitung 

 

Im Kommunalen Jobcenter des Landkreises Schmalkal-

den- Meiningen werden Daten zum Zwecke der gesetz-

lichen Aufgabenerledigung nach dem Sozialgesetzbuch 

(SGB) Zweites Buch (II) und weiterer Sozialgesetzbücher 

verarbeitet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

ist zur wirtschaftlichen Erbringung von Geld-, Sach- und 

Dienstleistungen erforderlich. Dazu zählen Leistungen 

zur Beratung, Beendigung oder Verringerung der Hilfe-

bedürftigkeit, insbesondere durch eine Eingliederung in 

Ausbildung oder Arbeit und Leistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes. Darüber hinaus werden perso-

nenbezogene Daten bei der Durchführung von Erstat-

tungsansprüchen anderer Leistungsträger oder anderer 

Stellen oder der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 

verarbeitet. Gleiches gilt für die Ausstellung von Be-

scheinigungen. Zudem werden personenbezogene 

Daten zu Zwecken der Arbeitsmarktforschung sowie zu 

Statistikzwecken der Bundesagentur für Arbeit und des 

Landrastamtes verarbeitet. 

 

Die Datenverarbeitung durch das Kommunale Jobcenter 

stützt sich insbesondere auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO 

i. V. m. §§ 67 ff SGB X, SGB III, §§ 50 ff SGB II sowie auf 

spezialgesetzliche Regelungen. 

 

Darüber hinaus ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eine 

Datenverarbeitung auch zulässig, wenn die betroffene 

Person ihre Einwilligung erteilt hat. 

 

4. Empfänger 

 

Die in Ziffer 7 genannten Datenkategorien können zum 

Zwecke der gesetzlichen Aufgabenerledigung des 

Kommunalen Jobcenters an Dritte übermittelt werden 

wie beispielsweise: 

 

Andere Sozialleistungsträger (z.B. Deutsche Rentenver-

sicherung, Krankenversicherung), Arbeitgeber, Ausbil-

dungsbetriebe, Maßnahme-/Bildungsträger, Vertrags-

ärzte, Finanzämter, Zollbehörden, Strafverfolgungsbe-

hörden und Behörden der Gefahrenabwehr (z. B. Polizei, 

Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz), Gerichte, andere 

Dritte wie z.B. kommunale Ämter, Kfz-Zulassungsstelle, 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundeszent-

ralamt für Steuern, Bundesrechnungshof, Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, Thüringer Ministerium für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familien, Thü-

ringer Landesverwaltungsamt, Auftragsverarbeiter (z. B. 

Scandienstleister, IT-Dienstleister), Vermieter (wenn an 

diesen direkt gezahlt wird), Energieversorger (wenn an 

diesen direkt gezahlt wird), Schuldnerberatung (nur mit 

Einwilligung des Betroffenen), Suchtberatung (nur mit 

Einwilligung des Betroffenen), psychosoziale Betreuung 

(nur mit Einwilligung des Betroffenen, Schulen (nur mit 

Einwilligung des Betroffenen), externe Forschungsinsti-

tute (nur bei Forschungsanträgen, die durch das Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales genehmigt wur-

den), etc. 
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5. Übermittlung an ein Drittland oder internationa-

le Organisation 

 

Eine Übermittlung erfolgt nicht ohne Einwilligung des 

Betroffenen.  

 

6. Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für die 

Festlegung der Dauer 

 

Für Daten zur Inanspruchnahme von Beratungs- und 

Vermittlungsleistungen besteht eine Speicherfrist von 

10 Jahren nach Beendigung des Falles. Eine Beendigung 

des Falles liegt vor, wenn keine weitere Betreuung durch 

das Kommunale Jobcenter erfolgt (Wegfall von Grund-

sicherungsleistungen für die gesamte Bedarfsgemein-

schaft), es sei denn es werden besondere Förderleistun-

gen gewährt oder Rechtsstreitigkeiten sind nicht abge-

schlossen. Die 10 Jahre dienen Rechnungslegungszwe-

cken nach den Grundsätzen der Bundeshaushaltsord-

nung. 

 

Für Daten zur Inanspruchnahme von Geld- und Sach-

leistungen nach dem SGB II besteht eine Speicherfrist 

von 10 Jahren nach Beendigung des Falles. Ein Fall ist in 

diesem Zusammenhang beendet, wenn die Hilfebedürf-

tigkeit weggefallen ist oder aus anderen Gründen kein

 Anspruch mehr auf Leistungen besteht, es sei 

denn, es werden besondere Förderleistungen gewährt 

oder Rechtsstreitigkeiten sind nicht abgeschlossen. Die 

Frist von 10 Jahren beruht auf der gesetzlichen Mög-

lichkeit der Rückforderung von Leistungen, wenn in 

diesem Zeitraum bekannt wird, dass Leistungen zu 

Unrecht gewährt wurden. 

 

Erfolgte eine Förderung durch den Europäischen Sozial-

fond, werden die Daten nach Beendigung des Falles 13 

Jahre lang gespeichert, weil dies der Rechnungslegung 

gegenüber der EU dient und auf EU-Regelungen beruht 

(Art. 140 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).  

 

Bestehen gegenüber dem Landratsamt Schmalkalden-

Meiningen offene Forderungen (Rückforderung/ Erstat-

tungsbescheid/ Darlehen), werden die Daten gemäß 

den Vorschriften der Zivilprozessordnung und des Bür-

gerlichen Gesetzbuches 30 Jahre lang aufbewahrt, weil 

erst dann die Ansprüche verjähren. Die Berechnung der 

Frist erfolgt je nach Vollstreckungsversuch. 

 

Wurden der ärztliche bzw. psychologische Dienst, der 

Medizinische Dienst der Krankenkasse oder der Renten-

träger als Gutachter beteiligt, werden die bei diesen 

Fachdiensten angefallenen Daten entsprechend der 

jeweiligen Berufsordnung nach 10 Jahren gelöscht. 

 

7. Gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung der Daten - 

Kategorien personenbezogener Daten 

 

Durch das Kommunale Jobcenter des Landkreises 

Schmalkalden-Meiningen werden insbesondere folgen-

de Datenkategorien verarbeitet: 

 

a) Stammdaten inkl. Kontaktdaten 

 

Das sind beispielsweise:  

Kundennummer, Bedarfsgemeinschaftsnummer, Name, 

Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, Telefon-

nummer (freiwillige Angabe), E-Mail-Adresse (freiwillige 

Angabe), Benutzername und Kennwort (bei Nutzung 

der Online-Angebote), Familienstand, Staatsangehörig-

keit, Aufenthaltsstatus, Renten-

/Sozialversicherungsnummer, Bankverbindung 

 

b) Daten zur Leistungsgewährung 

 

Das sind beispielsweise: 

Einkommensnachweise, Vermögensnachweise, Informa-

tionen zu Grundeigentum, Leistungszeitraum, -höhe, -

art, Bedarfe der Unterkunft und Heizung, Daten zu Un-

terhaltsansprüchen/ Regressansprüchen, Daten zu Kran-

kenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversiche-

rung, Daten zur Dauer und Beendigung des Beschäfti-

gungsverhältnisses, Vollstreckungsdaten, Daten zum 

Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (O-

WiG). 

 

c) Daten zur beruflichen Beratung sowie zur Ver-

mittlung/Integration in Arbeit: 

 

Das sind beispielsweise:  

Lebenslauf, Nachweise über Abschlüsse etc., Angaben 

zu Kenntnissen und Fähigkeiten, Führerschein, Qualifi-

kation (schulische und berufliche), Leistungsfähigkeit, 

Motivation, Rahmenbedingungen (Mobilität, freiwillige 

Angaben: familiäre Situation, finanzielle Situation, 

Wohnsituation), Daten auf Grundlage der Beauftragung 

von Dritten (z.B. Maßnahmeträger, Gutachter), Doku-

mentation der Kundenkontakte sowie Entscheidungen z. 

B. in Form von Beratungs- und Vermittlungsvermerken, 

Daten zu Stellenangeboten, Stellengesuchen (soweit 

nicht anonymisiert) und ggf. Rückmeldungen der Ar-

beitgeber. 

 

d) Gesundheitsdaten  

 

Das sind beispielsweise: 

Daten für die Betreuung im Reha-Bereich, Begutachtun-

gen oder Stellungnahmen durch beauftragte Gutachter 

für ärztliche und psychologische Gutachten, den Medi-

zinischen Dienst der Krankenkassen, den Rententräger 

sowie ggf. durch den Integrationsfachdienst. Die Daten 

sind für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit und Ver-

mittelbarkeit von zumutbaren Arbeitsangeboten erfor-

derlich. 

 

e) Forschungsdaten (Befragungsdaten) und Statis-

tikdaten 

 

Nach §§ 50 ff SGB II, insbesondere § 51b Absatz 3 Nr. 3 

SGB II werden Daten für statistische Zwecke der Bunde-

sagentur für Arbeit und Wirkungsforschung erhoben. 
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8. Rechte der Betroffenen im Rahmen der Verar-

beitung 

 

Die nachfolgenden Rechte bestehen nur nach den je-

weiligen gesetzlichen Voraussetzungen und können 

auch durch spezielle Regelungen eingeschränkt oder 

ausgeschlossen sein. 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verant-

wortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 

sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 

werden; ist dies der Fall, so hat sie Recht auf Auskunft 

über diese personenbezogenen Daten und auf die in 

Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informatio-

nen.         

                       

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verant-

wortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffen-

der unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezoge-

ner Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).  

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verant-

wortlichen zu verlangen, dass sie betreffende perso-

nenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 

sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufge-

führten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die 

verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht 

auf Löschung). Sofern nachgewiesen wird, dass perso-

nenbezogene Daten zu Unrecht verarbeitet wurden, 

wird unverzüglich die Löschung der betroffenen Daten-

veranlasst. Das gilt auch, wenn die Daten zur Aufga-

benerledigung nicht mehr benötigt werden. Für die 

Beurteilung dieser Sachlage sind die Speicherfristen 

maßgebend, wobei Rechnungslegungsfristen oder 

Rückforderungsfristen (vgl. Ausführungen zu Speicher-

dauer) zu berücksichtigen sind. 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verant-

wortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführ-

ten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die be-

troffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung 

eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den 

Verantwortlichen.  

 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die 

sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbe-

zogener Daten Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSG-

VO). 

 

Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffen-

den personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten 

und diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu 

übermitteln, (Art. 20 DSGVO). 

 

 

 

 

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

 

Im Rahmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO. Dies ist in 

Thüringen der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit, Häßlerstraße 8, 99096 

Erfurt (www.tlfdi.de). 

 

10. Automatisierte Entscheidungsfindung einschl. 

Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1, 4 DSGVO 

 

Im Rahmen des Vermittlungsprozesses werden die 

Arbeitsplatzanforderungen mit den Kompetenzen eines 

Bewerbers automatisiert abgeglichen, um so eine pass-

genaue Vermittlung zu ermöglichen (sog. Matching). 

Dabei werden u.a. folgende Kriterien herangezogen: 

 

Arbeitszeit, Ausübungsorte, Berufe, Ausbildungsstellen, 

Eintrittstermin, Kenntnisse und Fertigkeiten, Sprach-

kenntnisse, Ausbildung, Befristung, Befristungsdauer, 

Behinderung (mit Einwilligung), Schulnoten, Führer-

scheine, Fahrzeuge (Mobilität), höchster Bildungsab-

schluss, Reise- und Montagebereitschaft, Wochenstun-

den, Berufserfahrung, Branche, Deutschkenntnisse, 

Unternehmensgröße. 

 

Je höher der Übereinstimmungsgrad der Kompetenzen 

mit den Anforderungen des Stellenangebotes ist, desto 

wahrscheinlicher wird ein entsprechender Vermittlungs-

vorschlag ausgelöst. Die Entscheidung, ob ein Vermitt-

lungsvorschlag erstellt wird, trifft jedoch die Vermitt-

lungs-/ Beratungsfachkraft. 

 

11. Zweckänderung 

 

Die Verwendung personenbezogener Daten zu anderen 

Zwecken als dem Erhebungszweck ist nur im Rahmen 

der unter Ziffer 3 genannten Zwecke zulässig und so-

fern der neue Zweck mit dem Erhebungszweck kompa-

tibel ist. 

 

12. Datenquellen und Datenaustausch 

 

Das Kommunale Jobcenter kann unter Beachtung der 

gesetzlichen Voraussetzungen personenbezogene Da-

ten auch bei anderen öffentlichen und nicht öffentlichen 

Stellen oder Personen erheben. Dies können z.B. andere 

Sozialleistungsträger, Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, 

Vertragsärzte, Maßnahme-/Bildungsträger etc. sein. 

Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch 

aus öffentlichen Quellen bezogen werden wie z.B. Inter-

net, Melderegister, Handelsregister, Grundbuchämter 

usw. 

http://www.tlfdi.de/

